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Bekanntmachung Nr. 222/2009 

 
 
Bundestagswahl am Sonntag, 27. September 2009 
hier:  Unterrichtung der Wahlvorsteher, deren Stellvertreter  
 und der Schriftführer 
 
 
Gemäß § 6 Abs. 5 BWO sind die Mitglieder der Wahlvorstände rechtzeitig vor dem Wahltag 
über ihre Aufgaben zu unterrichten, sodass ein ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung 
und der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist. 
 
Die Einweisung der Briefwahlvorsteher, deren Stellvertreter und Schriftführer 
(Stimmbezirk (B41) bis (B47) findet am 
 

Dienstag, 22. September 2009, 18.30 Uhr 
im 1/3-Saal der Stadthalle; 

 
die Einweisung der Wahlvorsteher, deren Stellvertreter und Schriftführer (Stimmbezirk 1 
bis 31) findet am 
 

Dienstag, 22. September 2009, 20.00 Uhr  
im 1/3-Saal der Stadthalle 

 
statt. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. 
 
 
Gunzenhausen 
- Hauptamt - 
 
 
 
Es gilt die amtliche Bekanntmachung durch 
Aushang bei der Stadt Gunzenhausen sowie 
durch die Veröffentlichung im Altmühl-Boten 
 

 


